
 Gemeinde Aichhalden 
Landkreis Rottweil 

 
 

Satzung zur Änderung  
 

der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der  

Grundstücke mit Wasser  
(Wasserversorgungssatzung – WVS) 

der Gemeinde Aichhalden 
vom 21.11.2012 

 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der 
§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 01.12.2015 folgende Satzung zur Änderung 
der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) 
vom 21.11.2012 beschlossen: 
 

Artikel 1 Änderungsumfang 
 
§ 8 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang 
 
(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die 
Wasserabnehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden, 
soweit dies insbesondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den 
Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 
 
§ 12 wird wie folgt geändert: 
 

Zutrittsrecht 
 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 
Gemeinde, im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und 
des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 
genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, 
insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) 
oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 
 
§ 17 wird wie folgt geändert: 
 

Anlage des Anschlussnehmers 
 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein 



anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch 
die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zugelassenes Installationsunternehmen 
erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.  
 
Absatz 4 wird gestrichen, der bisherige Absatz 5 wird neuer Absatz 4. 
 
§ 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des 
Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf 
Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen. 
 
§ 42 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

Grundgebühr 
 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. 
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 
        Qn            Q3                             €/Monat 
             in m³/h 
 
           2,5          4                                  2,45 
           6           10                                  5,90 
         10           16                                  9,85 
         25           40                                24,60 
         40           63                                39,40 
         60         100                                59,10 
 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die 
Grundgebühr. 
 
§ 43 wird wie folgt geändert: 
 

Verbrauchsgebühren 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) 
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,90 €. 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder sonst ein beweglicher Wasserzähler verwendet, 
beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,19 €. 
 
 
 
 
 



§ 50 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung 
anschließt, 
2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen 
Wasserversorgung entnimmt, 
3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde 
weiterleitet, 
4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich 
der Gemeinde mitteilt, 
5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 
6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
der Gemeinde bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
eintreten.  
 
 

Artikel 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
Aichhalden, den 02.12.2015 
gez. 
Sekinger 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Aichhalden geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  


